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Lohnsteuer-Pauschalierung und  

20-Arbeitnehmer-Grenze 

 

Im konkreten Fall hatte der Kläger, Inhaber eines Gewerbebe-
triebs, im Jahr 2022 seinen insgesamt 16 Arbeitnehmern u. a. 
sog. SteuersparCards und eine „Bank Karte Extrageld“ als zu-
sätzliche Leistungen (Gutscheine) übergeben, ohne hierfür 
Lohnsteuer anzumelden. Das beklagte Finanzamt qualifizierte 
die Zuwendungen als steuerpflichtige Geldleistungen und setzte 

pauschal Lohnsteuer i. H. v. 25 Prozent fest. Die Behörde ver-
sagte die Steuerfreiheit für Sachbezüge nach § 8 Abs. 2 Satz 11 
EStG. 

Das Finanzgericht Münster entschied, dass eine pauschale 
Lohnsteuer-Nachforderung nach § 40 Abs. 1 EStG bei lediglich 
16 betroffenen Arbeitnehmern mangels „größerer Zahl von Fäl-
len“ und fehlender Ermessensausübung rechtswidrig ist und hat 
damit die Grenzen der Lohnsteuer-Pauschalierung nach § 40 
Abs. 1 EStG präzisiert (Az. 6 K 2300/23 L). Nach herrschender 

Meinung u. a. in der Rechtsprechung sei eine solche größere 
Zahl erst ab mindestens 20 betroffenen Arbeitnehmern anzu-
nehmen. Diese Grenze sah das Finanzgericht Münster auch im 
Streitfall als maßgeblich an. Des Weiteren stellte das Finanzge-
richt klar, dass die Voraussetzungen des § 40 Abs. 1 EStG be-
reits nicht vorlagen, sodass es nicht darauf ankommt, ob der 
Kläger Geld- oder Sachleistungen an seine Arbeitnehmer zuge-
wendet hat. 
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